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Bienenweide-Blühstreifen 
Aktion der Gemeinden Goldwörth & Feldkirchen 
 
Bienenweiden und kleine Blühstreifen bieten eine wichtige Nahrungsgrundlage für unsere 
Honigbienen, Wildbienen, Hummeln und viele weitere blütenbestäubende Insekten. Geht es den 
Bienen gut, dann geht es auch unserer Landschaft und unseren Gärten gut. Unter diesem Motto haben 
sich die Imker Feldkirchen - Goldwörth, gemeinsam mit den beiden Gemeinden und deren 
Bürgermeistern heuer zum Ziel gesetzt, mit einer Bienenweide-Aktion einen Beitrag zu leisten. Eine 
kleine Fläche im Hausgarten, die für längere Zeit vom Rasenmäher verschont bleibt, oder das eine oder 
andere Beet oder auch am Balkon als Blumenkisterl, alles ist möglich. 
 

 

  Karl Ehrlinger, BM David Allerstorfer, BM Johann Müllner, Bernhard Zauner 
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Für jeden Haushalt stellen 

die Gemeinden ein 

Säckchen Bienenweide mit 

reichblühender Saatgut-

mischung heimischer Feld- 

und Wiesenblumen für ca. 4 

m² zur Verfügung.  

Mit dabei ist ein 

Anwendungsleitfaden für 

die richtige Anlage und 

Aussaat. Die Kosten werden 

von den Gemeinden 

Feldkirchen und Goldwörth 

übernommen.  
 

Sie können das Saatgut ab 

sofort am Gemeindeamt 

während der Öffnungs-

zeiten abholen! 
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Radrennen   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Seite 2 

Heuer, und zwar am 27. April 2024 in der 
Zeit von 9.00 – bis 17.00 Uhr, findet zum 
zweiten Mal ein Radrennen (Rundkurs) in den 
Gemeinden Walding und Goldwörth bzw. in 
den Ortschaften Purwörth und Hagenau 
statt.  

 

Mit Bescheid und Verordnung der BH UU vom 
22.02.2024 wurde dem Veranstalter, Radclub 
ARBÖ ASKÖ Naturfreunde Auto Eder 
Walding, die Straßenpolizeiliche Bewilligung 
für die notwendigen Maßnahmen zur 
Verkehrsregelung erteilt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mund-/Nasenschutz* (MNS): alle 

Personen müssen in öffentlichen 

Verkehrsmitteln und in geschlossenen 

Räumen an Haltestellen, Bahnhöfen, 

Busterminals und Bahnsteigen in ganz 

Österreich einen Mund-/Nasenschutz* 

(MNS) entsprechend der gesetzlichen 

Vorschriften tragen. Sofern sich Fahrgäste 

weigern, einen der aktuellen Verordnung 

entsprechenden MNS zu tragen, müssen 

sie das Fahrzeug verlassen und es wird ein 

pauschalierter Betrag in Höhe von EUR 

50,00 in Rechnung gestellt. An Haltestellen 

oder Bahnsteigen muss auch im Freien ein 

MNS* entsprechend der aktuellen 

gesetzlichen Bestimmungen getragen 

werden, wenn der empfohlene 

Mindestabstand von zwei Metern zu 

haushaltsfremden Personen nicht 

Link zur Strecke: https://connect.garmin.com/modern/course/139759235 
 

Bitte beachten Sie, dass während dieser Zeit die Strecke (s. unten) für den Durchzugsverkehr 
gesperrt ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mund-/Nasenschutz* (MNS): alle Personen müssen in öffentlichen Verkehrsmitteln und in 

geschlossenen Räumen an Haltestellen, Bahnhöfen, Busterminals und Bahnsteigen in ganz 

Österreich einen Mund-/Nasenschutz* (MNS) entsprechend der gesetzlichen 

Vorschriften tragen. Sofern sich Fahrgäste weigern, einen der aktuellen Verordnung entsprechenden 

MNS zu tragen, müssen sie das Fahrzeug verlassen und es wird ein pauschalierter Betrag in Höhe von 

EUR 50,00 in Rechnung gestellt. An Haltestellen oder Bahnsteigen muss auch im Freien ein MNS* 

entsprechend der aktuellen gesetzlichen Bestimmungen getragen werden, wenn der empfohlene 

Mindestabstand von zwei Metern zu haushaltsfremden Personen nicht eingehalten werden kann. 

  

 Abstandsregeln: Bitte auch in den Öffis, wie auch an den Haltestellen gegenüber Personen, die nicht im 

gemeinsamen Haushalt leben, einen Abstand von mindestens zwei Metern einhalten. Ist auf Grund 

der Anzahl der Fahrgäste sowie beim Ein- und Aussteigen die Einhaltung des Abstands von mindestens 

zwei Metern nicht möglich, kann davon ausnahmsweise abgewichen  

 



 

Wahlrechtsänderungsgesetz 2023 
Änderung Briefwahl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Seit 1. Jänner 2024 ist das Wahlrechtsänderungs-
gesetz 2023 in Kraft. Das Gesetz bringt mehrere 
Neuerungen, die für Gemeinden einerseits 
Erleichterungen, andererseits auch neue 
Herausforderungen bedeuten.  
 

Mit diesem Gesetz hat sich auch eine wesentliche 
Änderung für die Briefwahl ergeben.  
 

Nachdem sich die Briefwahl immer größerer 
Beliebtheit erfreut, haben bei den letzten Wahlen nur 
mehr rund die Hälfte der Wahlberechtigten an einem 
Wahlsonntag auch das Wahllokal zur Stimmabgabe 
aufgesucht. 
 

Falls jemand die Briefwahl persönlich beantragt, so 
besteht die Möglichkeit in einer Wahlzelle am 
Gemeindeamt die Stimme sofort abzugeben. Die 
Wahlkarte wird dann bis zum Wahltag versperrt 
aufbewahrt und am Wahlsonntag nach Wahlschluss 
geöffnet und mit den gesamten Stimmen mitgezählt. 
Damit bleibt selbstverständlich das Wahlgeheimnis 
gewahrt.  
 

Die Wahlkarte kann aber nach wie vor auf 
elektronischem Weg unter 
https://www.meinewahlkarte.at/41608 angefordert 
werden, diese wird dann am Postweg übermittelt.  
 

Nach Abgabe der Stimme kann die Wahlkarte wieder 
mit der Post an die Wahlbehörde übermittelt 
werden, dies ist in dem Fall die zuständige Bezirks-
hauptmannschaft.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Es besteht aber auch die Möglichkeit, die 
Wahlkarte während der Amtszeiten am 
Gemeindeamt abzugeben.  
 

Die Abgabe der Wahlkarte muss nicht 
persönlich durch den Wähler geschehen, 
sondern kann auch durch eine vertraute 
Person erfolgen.  
 

Egal welche Form der Abgabe Sie wählen, 
die Wahlkarte wird von der zuständigen 
Behörde nach Einlangen registriert und Sie 
haben die Möglichkeit, mittels ID-Austria 
ihre Wahlkarte nachzuverfolgen.  

 

WICHTIG: Auf jeden Fall muss die 
Wahlkarte auf der Außenseite im 
vordefinierten Feld unterschrieben 
werden.  

 

EU-Wahl 2024 
 

Auch über die Europawahl am 9. Juni 2024 werden 
alle Wahlberechtigten zeitgerecht mittels 
“Amtlicher Wahlinformation“ informiert.  
Bringen Sie wieder den personalisierten Abschnitt 
mit zur Wahl. Da dieser Ihre laufende Nummer im 
Wählerverzeichnis enthält, erleichtern Sie damit 
die Wahlabwicklung und vermeiden somit ein 
längeres Suchen.  
 

 Nehmen Sie neben diesem Abschnitt unbedingt einen amtlichen Lichtbildausweis (Reisepass, 
Führerschein,…) mit, da die Wahlbehörde die Identität eines jeden Wählers prüfen muss. Das 
Fehlen eines Ausweises erfordert ausnahmslos einen Beschluss der Wahlbehörde. Dieser könnte 
zur Folge haben, dass eine Person nicht zur Wahl zugelassen wird! 
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https://www.meinewahlkarte.at/41608


 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

     NAME:   ____________________________________________________________________ 

     

    ANSCHRIFT:   ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkkarten für den Goldwörther Badesee 
 

Auch in der heurigen Sommersaison wird an mehreren Tagen ein verstärkter Andrang an unserem 
Badesee erwartet. Um die Besucherzahlen einigermaßen einzudämmen, gilt auch heuer eine 
Parkkartenregelung.  

In Sinne einer einfachen Verwaltung gilt 
diese Seite des Amtsblattes mit dem 
Parkausweis als gültige Parkerlaubnis für 

das Jahr 2024. 
 

Bitte verwenden Sie dazu das 
gesamte Rundschreiben und 
befüllen dabei selbst den 
Parkausweis bzw. die leeren 
Felder mit Ihrem Namen, 
Anschrift und dem KFZ-
Kennzeichen und legen dieses 
(Seite 4 des Amtsblatts) gut 
sichtbar unter die Windschutz-
scheibe Ihres Fahrzeuges! 
 

Damit verfügt jeder Haushalt über eine 
gültige Parkerlaubnis im heurigen 
Sommer. Bitte benützen Sie die dafür 
eigens gekennzeichneten Parkflächen 
(Parkkartenzone).  
 

Sie werden ersucht, so zu parken, dass 
der ohnehin schmale Fahrstreifen noch 
entsprechend frei bleibt, um anderen 
Verkehrsteilnehmern eine ungehinderte 
Zu- und Abfahrt zu ermöglichen.  
 

Zusätzliche Parkkarten für Berechtigte 
der Fischerei können natürlich am 
Gemeindeamt abgeholt werden.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Bürgermeister ÖkR Johann Müllner 


